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REPUBLIK OSTERREICH 

BUNDESKANZLERAMT 

o 9 

GZ 601 459/lB -vI/1/77 
Tätigkeitsbericht des Verwal­
tungsgerichtshofes für das 
Jahr 1976 

. _.~ .. --_._~_ ... ---- ----.-~.,-----

An den 
Herrn Präsidenten des' Nationalrates 

Ich beehre mich, in der Anlage den Tätigkeitsbericht 
des Verwaltungsgerichtshofes für das Jahr 1976 dem Natio­
nalrat gemäß § 21 Abs·.1 des Geschäftsordnungsgesetzes '1975 

vorzulegen. 

Der Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichts~ofes 

für das Jahr 1976 wurde der Bundesregierung in ihrer 

Sitzung am 13 . Dezember 1977 zur Ke~~tnis gebracht. 

Zu einzelnen Ausführungen im Tätigkeitsbericht des 

Verv~al tungsgerichtshofes wird folgendes bemerkt: 

I. 

Unter Punkt 11/1 seines Tätigkeitsberichtes konunt der 
Verwaltungsgerichtshof neuerlich auf die Frage der Besor­

gung der Justizverwaltungsangelegenheiten zu sprechen. A:1-

läßlich der Vorlage des Tätigkeitsberichtes des Verwal­

tungsgerichtshofes für das Jahr 1975 (siehe 111-55 der 
Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des National­

rates, XIV. GP.) habe ich zu diesem Problemkreis ' eine aus­
führliche Diskussionsgrundlage zur Verfügung gestellt, die 

vom Verwaltungsgerich~shof selbst erwähnt wird und auch in 
einem parlamentarischen Untera' . .ls schuß des Verfassungsaus­

schusRes behandelt worden ist . Auf die parlamentarischen 

Verhandlungen zu diesem Fragenkreis wird daher verwiesen. 

, 
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11. 

Hinsichtlich der Ausf'ührv.ngen unter Punkt 11/2 im Tä­

tigkeitsbericht des Verwaltungsgericht shofes ist zunächst 
dar auf zu verweisen, daß gemäß § 1 Abs.2 des Beamten­

Dienstrechtsgesetzes, BGBI.Nr.329/1977, dieses auf die 
Richter des Verwaltungsgerichtshofes nicht anzuwenden ist. 

Was 1ie Besoldung der Richter des Verwaltungsge­

richtshofes anlangt, so habe ich bereits anläßlich der 
Vorlage des Tätigkeitsberichtes des Verv"lal tungsgerichtsho­

fes für das Jahr 1974 (siehe 111-27 der Beilagen zu den 
Stenographischen Protokollen des Nationalrates, XIV.GP. ) 

darauf hingewiesen, ·daß diese Frage - unabhängig von bud­
getmäßigen Überlegungen - nicht losgelöst von der Besol­

dung der übrigen Richterschaft und des öffentlichen Dien­

stes im allgemeinen gesehen werden kann. Damals wurde auch 

ausgeführt: "Jedenfalls wären besoldungsrechtliche Son der­

vorschriften für die Richter beim Verwaltungsgerichtshof 
. auf Grund der damit verbundenen Beispielsfolgerungen unan­

gebracht und verfas sungs r echtlich überdies unter dem Ge­

s i chtspunkt des Gleichheitssatzes problematisch." 

Auch was die Gleichbehandlung der Richter des Ver wal­
tungsgerichtshofes mit den Mitgliedern des Verfassungsge­

r ichtshofes im Hinblick auf deren Entgelt anlangt, habe 
i ch unter P~~kt IV in dem oben zitierten Bericht 111- 27 
der Beilagen zu den stenographischen ?rotokollen des Na­
t ionalrates, XIV.GP., bereits Stellung genommen und ver­

weise auf die do.Ausführungen. 

Was die Beseitigung des Amtes des Ser-atsvorsitzenden 
als besonderen Di·enstposten anlangt, hat das Bundeskanz­
leramt-Sektion 11 dem Verwaltungsgerichtshof mit Schreiben 

vom 27.April 1977, GZ 921 810/1--11/2/77, mitgeteilt, daß 
jede Regelung auf diesem Gebiet unter Zuziehung aller be­

troffenen Institutionen verha:::1delt ur-d jedenfalls erst ~m 

Rahmen der Beratungen über eine Reform des Besoldungsrech-

• 
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tes aktuell werden wird. Soll·je diese Frage anläßlich der 

. Verhandluugen in Beratung gez)gen werden, so wird von der 

bestehenden Verfassungslage a' .. sgegangen werden und der 

Verwaltungsgerichtshof selbst·:erständlich Gelegenheit zur 

Stellungnahme erhalten. 

Hinsichtlich der Ausweitung des Personalstandes des 
nichtrichterlichen Personals des Verwaltungsgerichtshofes 
ist darauf zu v~rweisen, daß der Verwaltungsgerichtshof 

durch die allgemein clurchgefü.hrte"~ Einr.rparungsmaßna..h."11en im 

Dienstpostenbereich nicht betroffen war. Eir.e Kürzung ist 
daher im Bereich des VerV'v-aI"':"ungsgerichtshofes nicht einge­
treten. Dies bedeutet im Vergleich zu ander8n Bereichen in 
d.er Auswirkun..,ß eine besondere Berücksichtigung des Verwal­
tungsgericht shofes und eine personalmä.ßige Besserstelllmg~ 

die einer Aufstockung des Personalstandes gleichkommt. 

III. 

Unter Puruct II/3 des Tätigkeitsberichtes des Verwal­

tungsgerichtshofes wird darauf hingE~wiesen, daß nach Auf­

fassung der Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofes 

"eine grundlegende Novellierung des Verwaltungsgerichts­

hofgesetzes 1965 derzeit nicht . erforderlich ist". Diese 
Auffassung wird zur Kenntnis genommen •. 

Was die Frage der Entlastung des Verfassungsgerichts­

hofes anlangt, wurden diesbezügliche Novellen zum Bundes-­

Verfassungsgesetz, zum Verfassungsgeri.chtshofgesetz 1953 
und zu.'ll Verwaltungsgerichtshofgesetz 1965 ausgearbeitet . 

Die entsprechenden Vorlagen werden nach Abschluß des Be­

gutachtungsverfahrens dem Nationalrat zur verfassungsmäßi­
gen Behandlung zugeleitet werden. Den Vorstellungen des 
Verwaltungsgerichtshofes wird du:-ch diese Entwürfe aus den 

in den Erläuterungen dargestellten Gründen nicht gefolgt. 

IV. 

1. In Punkt III/1/a seines Tätigkeitsbarichtes weist 
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der Verwaltungsgerichtshof darauf hin , daß eine dem § 154 

ZPO entsprechende Bestimmung im Verwaltungsgeri chtshofge­

setz fehle und sich dadurch eine Lücke in den Kostenrege­

lungen ergeben habe. Die zitierte Bestimmung des § 154 ZPO 
lautet: 

"Der Partei J welche die Wiedereinsetzung bea..'1tragt 
hat, ist ohne Rücksicht darauf, ob dem Antrage stattgege­
ben wurde oder nicht, der Ersatz aller Kosten, vielehe dem 
Gegner durch die Versäumung und durch die Verhandlung über 
den Wiedereinsetzungsantrag verursacht sind sovlie der Er­
satz der Kosten des infolge der Wiedereinsetzung unwirks81:' 
gewordenen Verfahrens aufzuerlegen •. " 

Es triff t ' zu, daß in kostenmäßiger Hinsicht eine Re­

gelung fur die Wiedereinsetzung im Vervlal tungsgericht shof­

gesetz 1965 fehlt. Es ist aber zu bedenken, daß dies nur 

für das Wiedereinsetzungsverfahren als solches gilt. Wird 

nämli ch die Wiedereinsetzung durch den Verwaltungsgerichts­

hof verfügt, so gelten für das Hauptverfahren die übli­

chen Kostenbestimmungen. 

Eine rechtspolitische Beurteilung der Anrego.ng des 

Verwal tungsgerichtshofes muß zur..ächst davon ausgehen, daß 

Wiede reinsetzungsverfahren vor dem VerNaltungsgerichtshof 

relativ selten sind, weshalb diese Lücke i n kostenrechtli­

cher Hinsicht nicht allzusehr ins Gewicht lallt. Anderer­

seits war es das Bestreben des Gesetzgebers , di e finan­

zielle Belastung, die durch eine Besch\'lerdGfühnmg beim 

Verwal tungsgerichtshof eintritt, in Grenzen zu halten . Es 

dürfte dieser Gesichtspunkt gewesen sein, der zu dies,er 

kostenrechtlichen Lücke geführt hat. Der Verwaltungsge­

richtshof weist selbst darauf hin , daß es sich bei der von 

ihm 8-'I1gesprochenen Frage um ein Teilproblem handelt. Ein 

Aufgreifen dieser Problematik müßte zu einem grundsätzl i­

chen Überdenken der im Verwaltungsgerichtshofgesetz 1965 

vorgesehenen Kostenregelung führen. Ein partieller Ein­
griff, der sich nur auf das ' Wiedereinsetzungsvcrfa.'l1.ren be­

zieht, wäre daher nicht zweckmäßig. Eine Neuordnung der 

gesamt en Kostenregelung im Verwaltunßsgerichtshofverfahren 
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bedarf aber einer umfangreichen Vorbereitung lild würde mit 

einiger Sicherheit zu einer stärkeren finanziellen Bela.­
stung der Beschwerdeführer, aber auch der Rechtsträger der 

belangten Behörden führen und wird im gegenwärtigen Zeit­
punkt nicht als empfehlenswert erachtet. 

2. Unter Punkt III/1/b sieht der Verwaltungsgeri chts­
hof einen Mangel der Kostenregelung darin, daß in jenen 

Fällen, in denen im Rahmen einer Säumnisbeschweräe der 
Verwaltur~gsgerichtshof sich auf die Entschei dung einzelner 

. maßgebender Rechtsfragen beschrärurt hat und die säumige 

Behörde den betreffenden Bescheid nicht innerhalb der ihr 

gesetzten Frist erläßt, dem Beschwerdeführer ein Aufwand­

ersatz für den nunmehr notwendigen Schriftsatz zur Gel­
tendmachung des Anspruches nicht zusteht. 

Bei der Beurteilung dieser rechtspolitischen Frage 

ist davon auszugehen , ' daß im Falle einer Säumnisbeschw8rde 

es dem Verwaltungsgerichtshof überlassen ist, ob er in 

einem Erkenntnis zunächst nur über eil"..zelne maßgeb.ende 

Rechtsfragen abspricht oder in der Sache selbst entscnei­
det. Dies bedeutet, daß die Partei, die die Säurnk~isbe­
schwerde eingebracht hat, in diesem ihrem Schriftsatz, der 
das Verfallren einleitet, alle jene Gesichtspunkte aufzu­
nehmen hat, die für das Säumnisbeschwerdeverfahren wesent­
lich sind, weil sie nicht voraussehen kann, ob de r Verwal­

tungsgerichtshof in der eDlen oder mlderen Richtung vorge­
hen wird. Beschränkt sich nun der Verwaltungsgeri chtshof 

zunächst auf die Entscheidung einzelner maßgebender 
Rechtsfragen, kommt aber die säumige Behörde auch jetzt 
noch nicht dem Auftrag, den Bescheid zu erlassen, nach , so 

hat der Verwaltungsgerichtshof gemäß § 42 Abs.5 VwGG 1965 

von Amts wegen das Verfahren durch eine :t;ntscheid.ung in 

der Sache abzuschließen . Seitens der Partei, die die Säwn­
nisbeschwerde eingebracht hat, ist in der Regel ein weite­

rer Schriftsatz nicht erforderlich, zumal davon ausgegrul­

gen werden kann, daß die wesentlichen rechtlichen Erwägun­

gen der Partei bereits in ihrem ersten, das Sä~~nisverfah-
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ren einleitenden Schriftsatz enthalten sind. Eine besonde­
re Berücksichtigung des vom Verwaltungsgerichtshof aufge­

zeigten Falles in kostenmäßiger Hinsicht dürfte dah.e r 
nicht erforderlich sein. 

3. Unter Punkt III/1/c konnnt der Verwal tungsgeri chts­
hof auf Fragen der Stempelmarken in Ei ngaben bei Viel par­
t eienverfahren zu sprechen und bezieht sich '101" allem auf 
Ver frulren betreffend die Zusammenlegung land- und forst­
'Ilirtschaftlicher Grundstücke. 

Der Bericht des Verwal tungsgerichtshof"es drückt di e 
Sorge aus, daß mit Rücksicht auf die Erhöhung der Stempel­

gebühr en ab 1.Jänner 1977 der Rechtsschutz durch den Ver­
waltungsgerichtshof in Grundzusammenlegungsangelegenheiten 

illusorisch werden könnte, weil die Gebührenbelasturlg 

dur ch die meist mehrere hundert betragende Anzahl der mi t -· 
beteiligten Parteien 'zu groß v·äre. Nach den Ausführungen 

des Verwaltungsgerichtshofes könnten die StempelgeQühren 

in einem solchen Fall die Höhe von S 40 000,-- bis S 50 000 ,-­
erreichen. 

Wie der Ver'l'lal tungsgerichtshof zu diesen Ziffern 
korrmt f ist aus seiner StellQngnrumle nicht ersichtlich . 

Tatsache ist, daß die allgemeine Erhöhung der Stem­

pelgebühren gerade bei Verwaltungsgerichtshof-Eeschwerden 
wenig ins Gewicht :fällt. Erfahrungsgemäß hat kaum jemals 

eine Beschwerdeschrift auf einem einzigen Bogen Platz ge­
funden; vielmehr sind mehrere Bogen durchaus die Regel . 
Nun wurden Vlohl alle bisherigen festen Gebühren von 

S 15, -- auf S 70,-- angehoben, dafür aber für Eingaben und 
damit auch für Verwaltungs gerichtshof-Beschwerden (und ev. 
Gegenschriften von Privatpersonen) die Bogengebühr fall en 
gelasser~. Schon bei einem Umfang der Beschwerdeschrift von 
zwe i Bogen ist damit 1h~bestritten durch die Gebührenge­
setz-Novelle 1976 nur mehr eine Valorisier~ng auf jene Be~ 

l astung eingetreten, die den S 15,-- pro Bogen in ihrem 

Einführungsjahr 1965 entspricht. Bei steigendem Umfang ist 

III-100 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)6 von 40

www.parlament.gv.at



7 -

nicht nur eine reale, sondern ab'" fünf Bogen sogar eine no-
'minelle Verbilligung gegenüber früher einBetr eten • Die 
vom Verwaltungsgerichtshof genan..l1ten Belastungsziffern 
setzen demnach 600 bis 700 mitbeteiligte Parteien voraus . 
Diese Anzahl kann auch in GrundzusruTh~enlegungsangelegen­

heiten nur in Ausnahmssituationen erreicht wer-
den. Im Norrnalfall bildet nämlich eine Katastralgeme inde 
eine Komrnassierungseinheit. Die Anzahl der beteiligten 
LiegenschaftseigentÜlner in dieser Einheit ist wohl von der 
jeweiligen landv/irtschaftlichen Struktur abhängig, hält 
sich aber durchaus . in Grenz8n , sodaß im Normalfall die Be­
lastung mit Eingabengebühren jenem Betrag etwa gleich­
komnt, der an Kosten dem Schriftsatzaufwand für einen ei n­
zigen Mitbeteiligten entspricht (34 Besch\'lerdeausfe~ti€!,-un-

<. 

gen kosten S 2 380,-- an Gebühren, ein Schriftsatz dagegen 
S 2 400,--). Für außergewöhnliche Fälle ist durch § 236 . 
BAO Vorsorge getroffen, ohne daß .es dazu einer besonderen 
Befreiungsbestimmung bedürfte . Im übrigen darf noch er­
,vähnt werden, daß im Falle des Obsiegens dem Beschwerde­
führer die Stempelgebühren zu ersetzen sind (§ 48 Abs . 1 
li t. a VwGG 1965), er also im Endergepnis überhaupt nur 
dann belastet ist, wenn seine Beschwerde als unbl3grUndet 
abgewiesen (bzw.zurückgewiesen) wird . 

Schließlich darf nicht übersehen werden, daß auch in 
anderen Rechtsbereichen (Bau- oder Ge ... ,rerbeangelegerL~ei ten 
etc.) häufig eine Mehrheit von mitbe t eiligt en Parteien 
vorkommt. Voraussetzungen und Konsequenz en sind aber bei 

allen Beschwerdeverfahren gleich , sodaß eine Sonderrege­
lung f'i.i.r ein bestimmtes Sachgebiet zu einem gleichheits-

. - ·viidrigen Ergebnis'" ii.D1ren müßte ; denn es ist kat:Jll vertret­

par, den aTi einem Grundzusamrnenlegungsverfahren Beteilig­
ten ein größeres Hechtsschutz interesse zuzubilligen als 
allen anderen von einer Verwnltungsentscheidung betroffe­
nen Personen . 

Aus den oben dargelegten Gründen wi rd eine gänzliche 
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oder teilweise Gebührenbefreiung der angeregten Art nicht 
in Ervlägung gezogen. 

Zu den Bemerkungen unter Punkt 111/2 des Verwaltungs­
gerichtshofes zu Fragen der Zustellung ist darauf hinzu­
weisen, daß die Ausarbeitung eines ZustellgE"setzes im Ga11-
ge ist, in dem auch die aufgeworfene Frage einer den prak-­
tischen Bedürfnissen entsprechenden Regelung zugeführt 
werden wird. 

V. 

Die Bemerkungen unter Punkt 111/3 des Tätigkeit3be­

ri chtes wurden dem Amt der Niederösterreichischen Landes-­
regierung mitgeteilt, jene unter III/4 wurden zum Gegen­

stand eines Rundschreibens an alle Bundesministerien und 

die Ämter der Landesregierungen gemacht. 

VI. 

Zu der unter Punkt 111/5 seines Tätigkeitsberichtes 

enthaltenen Anregung sei auf folgendes hingewiesen : 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

hat - auch in den Venvaltungsgerichtshof- Beschwerden gemäß 

§ 170 Abs.8 FG 1975 - stets die Auffassung vertreten, daß 
Bescheide, mit denen Ausnahmen von Rodungsverbot bewilligt 
werden, einer Begründung bedürfen. Wie der Verwaltungsge­
richtshof schon in seiner Judikatur z'~ § 2 des Reichs­
forstge setzes wiederholt ausgeführt hat , bestehe von Ge­
setzes wegen ein öffentliches Interesse an der Erhaltung 

de~ Waldes. Es müsse daher ein noch stärkeres öffentliches 

Interesse an der Rodung nachgewiesen werden , da'1li t dem An­
suchen stattgegeben werden könne . Das Forstgesetz 1975 

verlangt in den Bestimmungen des Abs .2 und 4 des § 17 nun 
ausdrücklich das übenviegende öffentliche Interesse an 

einer anderen Verwendung der Waldfläche und schreibt eine 

Interessenabwägung vor. Es hande~t sich somit bei der Er­

teilung einer Rodungsbewilligung nicht bloß um das Statt-

III-100 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)8 von 40

www.parlament.gv.at



- 9 -

geben eines Parteienantrages, gegen den keine Einwände 

oder Ant r äge von Beteiligten - und offenbar auch keine öf­

fentlichen Interessen - vorliegen, sondern immer tun die 

Feststellung eines überNiegenden öffentlichen Interesses 

(an e iner anderen Verwendung von Waldgrund) gegenüber dem 

gesetzlich statuierten Gebot der Walderhaltung bzw. Verbot 

der Rodung. Bei Erteilung einer bau-, gewerbe- , wasser­

rechtlichen oder ähnlichen Bewilli@~ng ist davon auszuge­

hen, daß unter den gesetzlich festgelegten Voraussetzungen 

grundsätzlich ein Anspruch an der Erlangung und Ausübung 

des mit der Bewilligung verbundenen Rechtes besteht. Dies 

ist bei der Rodung nicht der Fall, dem1. jede andere Ver­

wendung von Waldboden ist grundsätzlich verboten (§ 17 

Abs.1 FG). Das BundE?sministerium für Land- und Forstwirt­

schaft ist duroh die Bestirrunung des § 170 Abs. 8 FG 1975 

zur besonderen Aufsicht hinsichtlich der Einhal t1.LYlg der 

Rodungsbestirnnnmgen berufen und mit einem Beschwerderecht 

gegen die tmterinstanzlichen Bescheide aasgestattet • Ohne 

die Billigung einer Rodungsbewilligung durch das Bundesrni-

. nisterium für IJand- und Forstwirtschaft wird daher ein Ro­

dungsbegehren nicht als unangefocht en gelten können. 

Das Bundesminis t erium für Land- und Forstwirtsch.aft 

hat die Auffassung vertrete:':!., daß allein schon aus § 170 

Abs.8 die Verpflichtung zur Begründung auch jener Beschei­

de abgeleitet werden kann, mit denen eine Rodl...mgsbewilli­

gung v.orbehal tlos und ohne Aufl.agenvorschrei bung erteilt 

wird. Der Verwaltungsgerichtshof hat dies in seinem die 

Rodungssache grundlegend behandelnden Erkenntnis vom 

20.Jä~~er 1977, Z1..1389/76, verneint, hat aber u.a .dem 

Bundesminister die Möglichkeit aufgezeigt, die Erstinstp~z 

im Weisungswege zu verpflichten, Rodungsbewilligungsbe­

scheide jedenfalls zu begründenj von dieser Möglichkei.t 

wurde im Erlaßwege auch Gebrauch gemacht. 

Ungeachtet der aufgezeigten Möglichkeit sowie der vom 

Verwal tungsgerichtshof in den bisher ergangenen Erkennt-­

nissen geübten Praxis, nicht begründete Bescheide bzw.Be­

scheide, denen ein ordnungsgemäß durchgef'ührtes Ermi tt-
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lungsverfahren (mit Darlegung des für eine Rodung spre­

chenden öffentlichen Interesses und der Abwägung dieses 

Interesses mit jenem der Wal(l~erhal tung) nicht vora.l1gegal1~" 

gen ist, aufzuheben, erscheint es dem BUlldesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft aus dem Gr~nde völliger 

RechtslclärlU1g zweckdienlich, § 170 Abs .. 8 des Forstgesetzes 

1975 dahin zu ergänzen, daß Bescheide gemäß § 19 Abs.1 

li t. bund § 82 Abs. 3 dieses Gesetzes auch dann zu begrün-· 

den sind, wenn dem Standpuru~t der Partei vollinhaltlich 

Rechnung getragen wird. Da auch einige weitere Bestimmun­

gen des Gesetzes änderungs- bzw.ergänzungsbedürftig er­

scheinen - hierüber werden noch eingehende Überlegungen 

anzustellen und Verhandlungen zu füllren sein - , wird das 

Bundesministerium für Land- und :F'orstwirtschaft bestrebt 

sein, diese Punkte zusammen mit § 170 Abs.8 in eine.."'Il No­

velliel~gsentwurf zusammenzufassen und diesen ehestmqg­

lieh zur Diskussion zu stellen. 

VII. 

Die Bemerhtmgen des Verwaltungsgerichtshofes illlter 

Punkt 111/6 seines Tätigkeitsberichtes (UParteistellung 

nach dem Dienstrechtsverfahrensgesetz, -Ennessen UL~d Be­

schwerdelegitimation "for dem Verwaltungsgerichtshof") war­

den wegen des allgemeinen Interesses in Form eines Rund­

schreibens allen Bundesministerien und den Ämtern der Lan­

desregierungen zur Kenntnis gebracht. 

VIII. 

Der Verw~ütungsgerichtshof hat unter Punkt 111/7 

seines Tätigkeitsberichtes a:'1geregt, allf"äl1ige Wettbe­

werbsnacbteile, die sich aus der unechten Steuerbefreili..'1.g 

für die Umsätze von Blinden (§ 6 Z.10 des Umsatzsteuerge­

setzes 1972) ergeben können, durch eine entsprechende Ge­

setzesänderung Einräumung eines 'Nahlrechtes für die Re­

gelbesteuerung - zu vermeiden. Dazu sei folgendes bemerkt : 
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Das Bundesministerium für Finanzen hat schon zur Zeit 
der Gesetzwerdung des Umsatzsteuergeset z es 1972 nachdrück­
lich darauf hingewiesen, daß sich eine St euerbefreiung für 
blinde Unternehmer - anders als im f rüher en Bruttoumsatz­
steuerrecht - im System der MehrNertsteuer auch nachteilig 
auswirken kann, doch haben sich die Kriegs- und Zivilblin­
denverbände eindeutig für eine Beibehaltung dieser tlBegün­

s tigung" ausgesprochen. Was die angeregte Einräumung eine s 
Optionsrechtes bzw.Teiloptionsrechtes für di e Steuer­

pflicht gegenüber .Unternehmerkunden anbetrifft, so handelt 

es sich hiebei um eine grundsätzliche , die gesamte Konzep­
tion des Umsatzsteuergesetzes 1972 berührende Frage, die 

sich nicht nur im Zusammenhang mit der Befre i ung der Um­
sätze blinder Unternehmer ergibt , sonde r n sämtliche Unter­
nebrnergruppen betrifft, die (unecht) steuerfreie Umsätze 
tätigen. Die ablehnende Haltung des Btmdes~L~isteriums ~Jr 
Finanzen zu den Bestrebungen nach Einräumung einer derar­
tigen Optionsmöglichkeit für blinde Unt ernehmer beruht so­

wohl auf den eher negativen Er fahrungen , di e in der BRD 
mi t den Teiloptionen gemacht wur den, als auch darauf, daß 
die mit der Einräumung eines Teilopti ons r echtes verbunde­
nen verwaltungstechnischen Schwierigkeit en (partielle 

Steuerpflicht und partiell er Vor steuerabzug ) und die nicht 
zu unterschätzenden Bei spielsfolgen möglichst vermieden 
werden müsSen . 

Blinde Unternehmer, die an de r Ums atzst euerbefreiung 

n i.cht interessiert sind, haben überdies ohnehin, die fiIög­

lichkei t, durch Nichterfüllung der Vo r aussetzungen des § 6 

Z.1 0 des Umsatzsteuergesetzes 1972 mit i h r en Umsätzen 
steuerpflichtig zu werden, in dem sie entweder meh r als 

drei sehende Arbeitnehmer beschäftigen oder mit der Eh e­

gat t in oder einem nahen Verwandten eine Ges ellschaft nach 
bürgerlichem Recht bilden oder d~n vom Gesetz geforderten 

Nachweis der Blindheit nicht er br ingen. Was schließlich 
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die vom Verwaltungsgerichtshof erwähnten Blindenwerkstät­
ten anbetrifft, darf darauf hingewiesen werden, daß die 
diesbezügliche Befreiungsbestirr~ung des früheren Umsatz­
steuerrechtes (§ 4 Abs.1 Z.16 des Umsatzsteuergesetzes 

1959) nicht in das Umsatzsteuergesetz 1972 übernommen wur­
de, sodaß bei derartigen Unternehmen (Blindenbeschäfti­
gungswerkstätten, Blindenanstalten etc.) im Hinblick auf 
die zur Anwendung gelangende Regelbesteuertl.ng ohnehin kein 
Vorsteuerverlust und damit auch keine Wettbewerbsverzer­
rung eintreten kann. 

19.Dezember 1977 
Der Bundeskanzler: 
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im J ahre 1 9 7 6 
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01 e Vollver sammlung des Ven"al tungs ger ichtshofes hat in 
ihrer Si t zung vom 18. April 1977 gemäß § 20 i n Zusammenhalt 
mit § 10 Abs. 2 l it . d VwGG 1965 folgenden Bericht bes chloss en : 

I. 

Die Zahl der im Jahr 1976 eingebrachten Bcsch"Jerden und 
Anträge auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung betrug 
2.981 gegenüber 2.188 im Jahr 1974 und 2.356 im Jahr 1975. Da­
von \rorden 2.448 im Jahr 1976 gegenüber 2.116 im Jahr 1974 und 
2. 188 im Jahr 1975 erledigt. In 176 Beschwerdefällen '..rurde eine 
mündliche Verhandlung durchgeführt. 

Im Ber ichtsjahr fanden weiter 13 Sitzungen verstärl<tcr 
Senate statt ; es \rurden 6 Vollversammlungen abgehalten. An den 
Verf assungsgerichtshof wurden 7 Anträge auf Aufhebung von Ge­
setzesstellen wegen Verfassungswidrigkeit und 7 Anträge auf 
Aufllebung von Verordnungsstellen ''legen Gesetzwidrigkeit gestellt. 

Die Zahl der Richter des Ven~altungsgerichtshofes ist 
gegenüber 1975 um 2, die Zahl der eingebrachten ßesch,.,erden und 
Anträge um 625 gestiegen •. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dessen­
ungeachtet die Zahl der unerledigten Beschwerden nicht wesentli ch 
erhöht. per ~1chranfall geht zum Teil auf dem Verwaltungsge­
richtshof neu übertragene Zuständigkeiten zurüclc. Gleichzeitig 
ha t in vielen Bere.iehen die Sch",icrigl~ei t der vom Vcnval tungs­
geri chtshof zu l6scnden Rechtsfragen zugenonmen. Beispiele da­
für sind die unter anderem durch das Einkommensteuergesetz 1972, 

das Umsatzsteuergesetz 1972, das Forstgesetz 1975, die Gewerbe­
ordnung 1973, das Univcrsitätsorganisntionsgesotz, das Arbeits­
verfassungsgesetz und das Schulunterrichtsgesetz geregelten 
Rechtsgebiete, die Disziplinarangelegenheiten der Angestellten 
des Bundes, der Länder, der G~meinden und Gemeindeverbände so\vi e 
Bodenreformangelegenheiten, die zufolge der Agrarbehördengesctz­
Novelle 1974 der Rechtskontrolle des Ven,nltungsgerichtshofes 
unterl iegen. Noch nicht ,,,cscnt.lich ausgewirkt hat sich im 
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Hinblick auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens, 1. Juli 1976, 
die Erweiterung der Zuständigkeiten des Venvaltungsgerichts­
hofes gemäß der D-VG-Novclle, BGEI. NI'. 302/1975, die die 
Ausübung unmittelbarer behördlicher Defeh ~ und Z\\fangsgewalt 
nun auch der nachprüfenden Kontrolle des Vcrwultungsgerichts­
hofes unterworfen hat. 

80 % der I3esch\verden sind vom Venval tungsgerichtshof im 
Borichtsjahr innerhalb eines Jahres oder in kürzerer Zeit er­
ledigt worden. Länger dauernde Verfahren sind zumeist auf die 
Befassung verstärkter Senate, auf die Stellung von Normen­
kontrollantrögen an den Verfassungsgerichtshof, auf Zeit bean­
spruchende Erhebungen in Säumnl.sfällen sOlde auf eine spezifi­
sche Belastung einzelner Berichter zurückzuführen. 

Die .Erarbeitung einer in jeder Hinsicht zweckmäßigen Ge­
schäftsverteilung stellt den Gerichtshof bei dem gegebenen Ver­
hältnis der Zahl seiner Mitglieder zum Beschwerdeanfall zuneh­
mend vor ernste Probleme. 

Auf die beigeschlossenen statistischen Unterlagen wird Be­
zug genommen. 

\vie diesen statistischen Unterlagen entnommen werden kann, 
beträgt die Zahl der aufhebenden Entscheidungen des Verwaltungs­
gerichtshofes 46,7 9'o! Dabei wird \vohl berücksichtigt werden 
müssen, daß die erheblich gestiegenen Aufgaben der Verwaltung 
die von ihr zu be\{äl tigenden Probleme vermehrt haben. 

IX. 

1) Besorgung der Justizver\~altungsnngelegenhei ten 

In den Tätigkeitsberichten für die Jahre 1973 bis 1975 wur­
den die Grunde dargelegt, die die Vollversammlung des Verwaltungs­
gerichtshofes bestimmt haben, den Mangel aufzuzeigen, daß - unbe­
schadet der den obersten Organen der Vollziehung durch das Bundes­
Verfassungsgesetz schon übertragenen Aufgaben hinsichtlich der Er­
nennung der Richter des Ver\val tungsgerichtshofes - die Besorgung 
der Angelegenheiten der Justizvenvaltung im Hinblick nuf die 
Personal- und ökonomisch-administrativen Angelegenheiten dem 
Verwaltungsgerichtshof (der Vollversammlung, einem Senat und 
eIern Präsidenten) nicht als obersten Organ übertragen ist. Hie-
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bei wurde auf das Beispiel des Recpnungshofes und des National­
rates hingewiesen, denen schon längere Zeit in dieser Hinsicht 
die Stellung eines obersten Organes zukommt. 

Die Bundesregierung hat nunmehr im Berlchtsjahr ihre Auf­
fassung mit Schreiben vom 7 .. Dezember 1976, ZI.601459-12/VI/1/76, 
dem Nationalrat anläßlich der Vorlage des Tötigkeitsberichtes 
öes Verwaltungsgerichtshofes für das Jahr 1975 mitgeteilt. 

Der Verwaltungsgerichtshof hält seinen Standpunkt, wie er 
ihn in seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 1975 mitgeteilt hat, 
aufrecht. Er ist der Ansicht, daß er als ein von der Verfassung 
vorgegebenes oberstes Kontrollorgan der Gerichtsbarkeit, das zur 
Sicherung der Gesetzmäßigkeit der gesamten staatlichen Verwaltung 
(des Bundes und der Länder) berufen ist, die eigene Justizverwal­
tung zumindest in derselben Unabhängigkeit ausüben soll, wie .der 
Rechnungshof die Angelegenheiten seiner eigenen Venialtung be­
sorgt. Dies gilt umso mehr, als inz\1ischen auch die Volksanwalt­
schaft , die keinerlei behördliche Tätigl<ei t ,~ahrzunehmen hat, 
eine dem Rechnungshof vergleichbare Stellung erhalten hat. 

2) Dienstrechtliche Stellung der Richter des 
Verwaltungsgerichtshofes 

Seitdem es in Österreich einen Venfaltungsgerichtshof gibt, 
insbesondere aber seit dem Inkrafttreten des Bundes-Verfassungs­
gesetzes 1929, haben die Richter des Verwaltungsgeri chtshofes 
die gleiche dienst- und besoldungsrech:tlicpe Stellung wie die 
nich'~er des Obersten Gerichtshofes. \venn es in der Vergangen­
heit. hievon Abweichungen gegeben hat, dann nur solche, die die 
Bewerbung beim Ven~altungsgerichtshof für die Richter der ordent­
lichen Gerichtsbarkeit und die Beamten der ZentralstelIen des 
Bundes und der Länder attraktiver gestalten sollten. In diesem 
Zusammenhang darf daran erinnert werden, daß die Richter des 
Verwaltungsgerichtshofes vor 1918, um diese ·Attraktivität zu 
erhalten, Anspruch auf eine besondere Zulage hatten (vgl. hie-
zu § 10 VwGG 1875, RaßI. Nr. 36/1876, in der Fassung vom 
19. Härz 1894, RGßI . Nr. 53). Im Zusammenhang mit der Neuge­
staltung des Deamtendienstrechtes des Bundes durch den Entwurf 
eines Deamtendienstrechtsgesetzes konnten im Berichtsjahr auch 
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Bestrebungen von seiten der Ver~altung wahrgenommen werden, 
die dienstrechtliche Stellung von jener der Richter des 
Ob~rsten Gerichtshofeß abweichend zu regeln und mehr der der 
Beamten der Allgemeinen Ven~altung anzugleichen. Der Verwal­
t ungsgerichtshof \iürde die Zweckmäßigkeit einer solchen Rege­
lung nicht einsehen können. Es wäre auch kein hinreichender 
Grund gegeben, von einer bewährten Regelung abzugehen. Die 
Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofes ist der Ansicht, 
daß - wie bisher - die für die Richter des Obersten Gerichts­
hofes geltenden dienst- und besoldungsrechtlichen Bestin~lln­
gen unter Berücksichtigung des eben Ausgeführten auch fUr die 
Richter des Verwaltungsgerichtshofes Geltung haben sollen. 
Hievon abweichende Regelungen \iären einem über 100 Jahre in 
Geltung gestandenen Vorbild gemäß im Verwaltungsgerichtshof­
gesetz zu treffen. 

Nach wie vor haben die überlegungen Geltung, die die Vol l ­
versammlung des Verwaltungsgerichtshofes hinsichtlich der Bezü­
ge der Richter des Verwaltungsgerichtshofes und des Obersten Ge­
r ichtshofes im Vergleich zu den Richtern des Verfassungsger i chts ­
hofes in den Tätigkeitsberichten der vergangenen Jahre angestellt 
hat . Sie sieht sich auch jetzt wieder veranlaßt, darartf hinzu­
weisen, daß es keine sachgerechte Regelung darstellt, wenn haupt­
beruflich tätige Richter für eine im wesentlichen gleichartige 
Tätigkeit ein beträchtlich geringeres Entgelt erhalten als neben­
beruflich tätige Richter. Dabei wurde auch schon darauf hingewie­
sen, daß es 'für den Verwaltungsgerichtshof von großer Bedeutung 
ist, f ür Bewerber um einen Dienstposten als Richter des Vental­
tungsgerichtshofes aus der Verwaltung des Bundes und der Länder 
attrakt i v zu bleiben. Derzeit ist die geringe Zahl von BClv'er­
bern aus dem Verwaltungsdienst der Länder (Art. 134 Abs. :3 B-VG) 
auch dar auf zurUcl<:zuführen, daß in Betracht lwmmende Bewerber 
aus di esem Bereich der Verwaltung durch ihre Ernennung zum Rich­
ter des Ven .... al tungsgerichtshofes finanziell entweder l<:aum bes­
ser, i n der Regel sogar finanziell schlechter gestellt \vären. 

Di e Vollversammlung des VCI'\~altungsgerichtshofes sieht sich 
in Anbetracht von Bestrebungen, das Amt des Senatsvorsitzenden 
als ei nen besonderen Dienstposten zu beseitigen, auch veran­
laßt dar auf hinzuweisen, daß einer solchen Regelung für den 
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Bereich des Verwaltungsgerichtshofes Art. 134 Abs. 1 B-VG ent­
gegenstehen würde. 

Schließlich wird festgestellt, daß in Anbetracht der oben · 
beschriebenen Ausweitung der Aufgaben des VeI"\valtungsgerichts­
hofes eine VerringeI'Ung seines Personalstandes ni cht in Be­
tracht kommt, auch wenn die staatsfinanzielle Lage voll berück­
sichtigt wird. Vielmehr \'Iird auch eine Nachziehung des Perso­
nalstandes des nichtrichterlichen Personals erforderlich sein. 
IIiebei wird in Anbetracht der staatsfinanziellen Lage das Be­
streben der Justizverwaltung des Gerichtshofes \vie bisher dahin 
gehen, sich hinsichtlich der Stellung von Anträgen betreffend 
die Vermehrung der Zahl der Dienstposten größte Zurückhaltung 
aufzuerl.egen. 

3) Frs(!.;en der Verbesserung des Rechtsschutzes 

Ein·Unterausschuß des Verfassungsausschusses war mit der 
Vorberatung der Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Verwsl tungsgerichtshofgesetz 1965 geändert \rurde (79 der 
Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XIV. GP, als · Gesetz nunmehr kundgemacht im BGBJ.. NI". 316/1976) 
befaßt, zu der der Präsident des VeM~altungsgerichtshofes als ., 

Sachverständiger geladen war. Anläßlich dieser Beratungen wurde 
von Abgeordneten des Nationalrates die Auffassung vertreten, 
daß eine '-leitere Xnderung und Ergänzung des Verwalt~ngsge­
riehtshofgesetzes in Aussicht genommen \"erden soll. Der Ver­
treter der Bundesregierung hat bei dieser Gelgellheit dem Na­
tionalrat einen Berieh: der Bundesregierung über eine geplante 
Neul~odifikation zugesagt, der als Grundlage der parlamentari­
schen Beratung künftig dienen soll. 

Die Vollversammlung des VeI"\ialtungsgerichtshofes gibt 
ihrer Meinung Ausdruck, daß eine grundlegende Novellierung 
des V"iGG 1965 derzeit nicht erforderlich ist (vgl. dazu auch 
RINGIIOFEH in·. der Festschrift 1/100 Jahre Verwaltungsgerichts­
barkeit in Österreich") .. Jede solche Novellierung müßte aber 
von dem im 6. IIauptstück der Bundesverfassung verankerten 
bC\'lährtcn System der nachprüfenden Kontro l le des Verwal tungs­
gerichtshofes ~usgehen. In diesem Zusammenhang wird auch auf 
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die Gedankengänge verwiesen, die die Vollversammlung in diesem 
Tiiti gkei tsbericht unter 11/1 aufgezeigt hat .. 

Ferner wi r d auch zu beachten Rein, daß der Ver fassungsge­
richt shof im Berichtsjahr Anregungen für sc"ne Entlastung gege­
ben hat, die U.8. auch Gegenstand der Erörterung z\V'ischen den 
Justizven~altungen der beiden Höchstgerichte bildeten. Der Prä­
sident des Verwaltungsgerichtshofes hat hiebei die von der Voll­
versammlung geteilte Auffassung vertreten, daß eine solche Ent­
lastung des Veifassungsgerichtshofes durch den Venvaltungsge­
r i chtshof nur im Weg einer Neuabgrenzung der Aufgaben des Ver­
f assungsgerichtshofes und der des Verwaltungsberichtshofes auf 
~em Gebiet der verfassungsgesetzlich ge,,,ährleisteten Rechte 
(Art. 144, Einschränkung der Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit 
des Verfassungsgerichtshofes) gefunden werden könnte. 

4) Ausgestaltun~ des Evidenzbüros 

Die im Interesse der \Y'irlcsamkei t des Evidenzbüros erstre­
benswerte Umstellung desselben auf elektronische Datenverarbei­
tung konnte noch nicht in die Wege geleitet werden. Diese wird 
jedoch trotz der staatsfinanzi ellen Lage ,~ei terhin das Ziel des 
Verwaltungsgerichtshofes bleiben müssen. Iliebei wird jedoch vor 
allem Sorge getragen w'erden müssen, daß dem Datenschutz und der 

° Datensicherheit voll Rechnung getragen wird und daß das aus­
schließliche Verfügungsrecht des Verwaltungsgerichtshofes über 
diese Naterie im Interesse der Unabhängigkeit der Rechtspr e­
chung ge\.,rahrt \drd. 

5) Z\dschenstaatliche Kontakte mit dem Vcnval tungs,Elerichtshof 
ähnlichen Einrichtungen im Ausland 

Das Berichtsjahr stand im Zeichen der Fortsetzung der Kon­
takt e mit dem Conseil d'Etat in Paris und dem llegeringsrätten 
i n Stockholm ; diese Kontakte \rorden mit einem Ninimum an Auf­
'<land durchgeführt. Der Schwerpunkt des Erfahrungsaustausches 
l ag bei der inneren und äußeren Organisation und dem Verfah-
ren der vergleichbaren Einrichtungen und dem VeI'\val tungsrecht 
bz,,,. Verwaltungsverfahrensrecht der in Betracht kommenden Länder. 

Di e Anwesenheit höchster Funktionäre der vergleichbaren Ein­
richtungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen 
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Republik und der Sch, ... eizerischen Eidgenossenschaft anläßlich 
der Feier des 100jährigen Bestandes der österreichischen Ver­
waltungsgerichtsbarkeit in Wien gab Veranlassung, den Erfah­
rungsaustausch zu vertiefen. IIiebei \rurde Übereinstimmung dar­
über erzielt, daß im Jahre 1977 eine sorgfältig vorbereitete, 
auf einen kleinen Kreis von Teilnehmern beschränkte Aussprache 
über Fragen des Verwaltungsrechts im allgemeinen und deren 
Handhabung durch die vergleichbaren Einrichtungen in Aussicht 
genommen \drd. Die EI'\V'ei terung eIer Kontakte auf vergleichbare 
Einrichtungen weiterer Länder \vurde vom Präsidenten des Ver­
waltungsberichtshofes vorbereitet. 

6) 100jähriger Bestand der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in Österreich 

Die in der Republik Österreich seit ihrem Bestand (1918) 
eingerich~ete, seit 1920 den Bund und die Länder umfassende Ver­
waltungsgerichtsbarkeit hat eine Vorgängerin in der Verwaltungs­
gerichtsbarkeit der im Reichsrat vertretenen Länder der Nonar­
chie, die in dem Verfassungs,,,erl( des Jahres 1867 in Aussicht 
genommen \ ... ar und im Jahre 187? veI'\"Jirklicht \rurde. 

Dieses Ereignis gab Veranlassung, in einer von Nitgliedern 
" 

des Gerichtshofes herausgegebenen Festschrift, an deren Gestal-
tung sich namhafte Vertreter der Wissenschaft und der Rechtspre­
chung des In- und Auslandes beteiligten, die Entwicklung der 
österreichischen Verwaltungsgerichtsbarkeit darzustellen~ Ver­
gleiche mit ähnlichen Einrichtungen der gerichtsförmigen Kon­
trolle im Ausland anzus+ellen und schließlich aktuellen Proble­
men des Ver\\'altungsrechtes und der VeI'\valtungsgerichtsbarkeit 
breiten Raum zu geben. , 

Die Ven"altungsgerichtsbarkeit wurde am 2. Juli 1876 einge­
richtet. Der Venvaltungsgerichtshof schöpfte am 
26. Oktober 1876 durch einen Senat nach Durchführung einer münd~ 
lichen Verhandlung das erste Erleenntnis. Am Vortag dieses Jubi­
läumstages, nämlich am 25. Oktober 1976, stand bei einem Fest­
alet im Festsaal der Akademie der \1issenschaften der Sinngehalt 
der Verwal tungsgerichtsbarkei t im I'li ttelpunkt der festlichen 
Ansprachen. Der Bundespräsident und Bundeskanzler zeichneten 
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daR FeRt dadurch aus, daß sie BUS diesem Anlaß das Wort e r ­
griffen. Die AnweRenheit hHchster Vertreter nus Geset zgebung , 
Ventoltung und Gerichtsbarkeit, der Wissenschaft, der Kirchen 
und Heligionsgesellschaften und nusländischer Vert r et.er glei ch­

artiger Einrichtungen gab dem Festakt das Gepräge . Senatspräsi­
dent Dr. IIubert KADECKA hielt den viel beachtet en Festvortrag 

"Gedanlten liber die Hechtsprechung und ihre staatspolitische 
Ii'unktion ", denen der Präsident des Ver\vo.l tungsgerichtshofes 
in seiner Degrüßungsansprache Ausführungen über das Wesen der 
österreichischen Verwaltungsgeri chtsbarkeit und ihr Verhältnis 
zu den anderen Staatsfunktionen voranstellte. Eine im Na nz­
Verlag erschienene Dokumentation informiert über die bei dieser 
Gelegenheit gehaltenen Ansprachen, die den Sinn und Zweek der un­
abhängigen Gerichtsbarkeit, im besonderen der VeI'\valtungsge­

richtsbarkeit, hehandelt~ 
Als besondere Auszeichnung empfand es der Ver\ialtungsge­

richtshof, daß der Bundespräsident seine Mitglieder anläßlich 
des .Jubiläums zu einem Abendessen einlud, das Gelegenhei t zu an­

regenden Fachgesprächen bot. 
Der 100jährige Bestand der Ven.,raltungsger ichtsbarkei t \Y'ar 

auch Anlaß zur Herausgabe einer Gedenlanedaille in Gold , Silber 
und Bronze, die vom IIauptmünzamt geprägt wurde, sOlde zur Her­
ausgabe einer Sonderbriefmarke durch die Generaldirektion f ür 
die Post- und Telegraphenverwaltung. Im Gebäude des Ven valtungs­
gerichtshofes \vurde aus diesem Anlaß eine Ausstellu.ng mit dem 
Thema der Geschichte der österreichischen Venvaltungsgericht s­
bnrkeit veranstaltet, die auch in Hinkunft insbesondere bei der 
österreichischen Jugend den Sinn für die Kont rolle . der Venval­
tung durch die österreichische Ven'laltungsger i cht s barkeit 
wecken soll . 

Dem Verständnis des BundesgeRetzgebers und der Bunde sregi e­
rung ist es zu danken, daß die Feier des 100jähr igen Bes tandes 
der österreichischen Venvaltungsgerichtsbarkeit würdig gestaltet 
werden konnte. Den Bemühungen des Bundesministeriums für Baut en 
und Technik und des Bundesministeriums fü r Finanzen i s t es dan­
kenswerter 'v eise gelungen , die Sanierung des Gebäudes, in dem 
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der Vcn</altungsgerichtshof untergebracht ist, in einer den ar­
chitektonischen und historischen Ansprüchen entsprechenden 
Weise im ßerichtsjahr abzuschließen. 

111. 

1) Vervml tungsgerichtshofsesetz - Bestimmungen über Kosten 
im v~altungsge.!'ichtlichen Verfahren 

a) Bei der in der Besc~ierdesache Zl. 265/75 vollzogenen 
Änderung der Rechtsprechung in der Frage der Vorau"ssetzungen 
einer \iiedercinsetzung in den vorigen Stand hat sich auch ein 
rechtspolitisch bedeutsames Noment hinsichtlich der Kosten er­
geben. Der Antrag des Antragsgegners auf Zuspruch von Kosten 
für "die auf Grund eines gerichtlichen Auftrages erstattete Gc­
genäußerung zum \viedereinsetzungsantrag mußte abgewiesen wer­
den, weil eine dem § 154 ZPO entsprechende Vorsch~i ft in den 
Bestimmungen des Venial tungsgerichtshofgesetzes 1965 über den 
Auf\iSndersatz nicht enthalten ist. Es \Y'äre sinnvoll, eine ent­
sprechende Änderung vorzunehmen. Doch handelt es sich hier nur 
um ein 'llei lproblem, ''Ieil auch andere \'Iichtige erforderliche 
Schriftsötze kostenrechtlich nicht erfaßt sind. 

b) So ist in mehreren Fällen der folgende übelstand bei 
der Kostenregelung zum Vorschein gekommen: Erfüllt eine Be­
hörde nach einem gemäß § 42 Abs. 5 V\~G 1965. in der Fassung 
der Novelle BGBI. Nr. 316/1976, ergangenen Erkenntnis (in 
einem Säumnisverfahren, das sich auf einzelne maßgebende 
Rechtsfragen beschränkt) innerhalb der ihr gese~zten Frist 
ihre Entscheidungspflicht nicht, so besteht keine Nögllchkeit, 
im Fall einer Geltendmachung äes Anspruches auf Entscheidung 
durch den Bescll\verdeführcr einen ,."ei teren Auf\iandersatz für 
diesen Schriftsatz zuzusprechen. Diese Regelung ist eine 
kaum zu rechtfertigende Benachteiligung der Beschwerdeführer, 
die darauf angc\desen sind, sich neuerlich an den Verwal tungs­
gerichtshof zu wenden. 

c) Durch die Zusammenlegung land- und forst\drtschaftli­
eher Grundstücke im Sinne des I. Hauptstückes des Flurverfas­
sungs-Grulldsatzgesetzes, BGBl. Nr. 103/1951 in der Fassung 
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des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 78/1967, und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Landesausfühlungsgesetzc wi~d eine große 
Zahl von Parteien erfaßt (siehe §§ 9 Abs. 1, 13 und 37 Abs. 1 
Z. 1 des erstgenannten Gesetzes). 

Von den Bescheiden, mit denen der Plan der gemeinsamen Maß­
nahmen und A~tlagen erlassen, die Bewertung der Abfjndunr;en durch­
geführt, die vorläufige übernahme angeordnet und der Zusammenle­
gungsplan erlassen wird, sind in Anbetracht der Durchschnitts­
größe eines Zusammenlegungsgebietes meist mehrere hundert Par­
teien betroffen. \venn daher gegen einen dieser Bescheide in 
letzter Instanz nur eine Partei oder wenige Parteien Beschwerde 
beim Verwaltungsgerichtshof führen, so leönnte wohl unvorgreif­
lich der Rechtsprechung durch eine allfällige Aufhebung die mit­
beteiligte Partei in ihren Rechten berührt sein (§ 21 Abs. 1 
VwGG 1965, in der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 316/1976). 

Seit dem lnkrafttreten der Novelle BGBl. Nr. 668/1976 zum 
Gebührengesetz 1957, BGB1 .. Nr. 267, sind aber die Stempelgebüh­
ren für Vollmachten und Eingaben, so auch für die Einbringung 
von Besch\\'erdeausfertigungen oder Gegenschriften von l-ti tbeteilig-· 
ten, außerordentlich angehoben worden (S 70,--). Da für jeden 
Mitbeteiligten vom Beschwerdeführer je eine Ausfertigung der Be­
sch,.,.erde dem V en'la I tungsgeri chtshof vorzulegen ist, die 1-1i tbe­
teiligten aber zur Beschwerde Gegenschriften einbringen können, 
ist für die Besch,.,.crdeführer das Kostenrisil{o erheblich angewach­
sen. Die Beschwerdeführer sind daher durch die Anzahl der beizu­
bringenden Besch\verdeausfertigungen und der allenfalls von den 
Mitbeteiligten eingebrachten Gegenschriften im Fall ihres Unter­
liegens durch die von ihnen aufzubringenden Stempelkosten und 
den Ersatz des Aufwandes der Nitbeteiligten an Stempelgebühren 
in einem Naß bel astet, so daß \vohl gegen derartige Bescheide mit 
einer Vielzahl von Nitbeteiligten aus Gründen des Kostenrisikos 
keine Be:;;ch,.,erdcn mehr eingebracht ,,,,orden. Die Stempelgebühren 

. können in einem solchen Falle die nöhe von S 40 .. 000,-- bis 
50.000,-- erreichen. Damit ~ürde aber der Rechtsschutz gerade 
in diesen schwierigen und komplexen Verfahren seine \virksamkei t 
verlieren. 

Einer solchen Entwicklung sollte der Gesetzgeber entgegen­
treten. Dieser Erfolg könnte zum Beispiel dadurch erzielt ,.,er-
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den, daß fü r alle nuf Grund des § 8 letzter 

hördongesetzes 1950, in der Fassung 

cingebra~hten Beschllerden und die in solchen Ve · 

brachten Gegenschrif~en die Dcfreiung von den S 
normiert wUrde. Es wird in diesem Zusammenhang · . 

daß gemäß § 15 des Agrarverfahrensgesetzes di~·· 

handlungsschriften usw., die zur Durchführung ef 

legungsve~fahrens erforderli ch sind, von den S 
llcchtsgcbtihren befrei t sind. Wenn ein solcher 

en 

.: .tmert, 

; Ver-

,·mi tgchencl anges ehen ,rurde, könnte auch in Betr~o .. :tl·,: 1:<.~\'~~;Zo 
wcrden, nur für di e von den Bes ch\verdeführern ftil": ',:··: ,:~n' J,;4"»';:rßI.l'l 

ligten beizubringenden Bcscll\verdeausfertigungen ' _.:~ ;: von den 

Mi tbetai ligten eingebrachten Gegenschriften die 'se'-: ~:~~,~pelfrei,­
hei t vorzusehen. Durch solche oder ähnliche Vorkehtjn)g·~n des 

Gesetzgebers l<:önnte der von ihm im § 8 der Agrarbeh9l'i<lengesetz­

Novclle, BGBl. Nr. 476/1974, vorgesehene nechts.sch.ut~:·· 4,!rch den 
;, , 

Verwaltungsgerichtshof erhalten werden. 

2 ) § 24 Ab s G 2 A VG i>:\,:~:';'::'~;"-:: 

Der Venial tungsgericht shof hatte sich in der ~~'~~h''ierde­
suche Z1. 1242/76 mit einem Problem' der zustelÜlng<:::~:~~'::~~;tge­
nen Hunden zu beschäfti g·cn, und zwar mi t der Frag~' , :'?~~: die . 

. ';,l, ';.'~'t:~;·;,..::;~~ r'·-.,."~·)·;~I 

durch eine schriftliche Anzeige erfolgte Aufford~~).f {*1~~:$ 
• : ~. ,'. '" 'J,).~'. 

Empfängers, zur Annahme des Schriftstiicl<:cs zu ,ein:~: . ' J" ~j.mm_ 

ten Zeit umvesend zu sein, in der Hausbrieffacha.~'~~'.~'~;l~*~ück-
zulassen ist, "/enn die \{ohnung 

kein ' Briefkasten befindet. 

Nach § 24 Abs. 2 AVG 1950 

":"~Ij.. ~.I, .:,:1 . 

verschlossen ist ,tltR,d ''','' ;l ,- dort 

. .,:.'. :~ .. :Y::,'~~;Lt~ . 
ist, wenn eine: . ~1,f~~rf4 1 . 

"~I, " • • .. ' ,r \,.. I., .~ 

eigenen Handen nicht bewirkt werden kann, der E~~~:.· .;~:·:·dt1rch 

eine schri ftli che Anzeige aufzufordern, zur A~'~:~~~~~~~ti~i~f. 
Schriftstückes zu einer ihm gleichzeitig zu bes:t~~~~~b:r 

Zei t in dem betreffenden Haum anwesend zu sein;: ~~:~~~~~~.~~ge 
ist in der \v'ohnung oder in dem Geschäfts-, Gewerj~~~;;,~~~:~:' 
Kanzleilokal zurückzulassen oder, falls diese nij~m,~~~~~~~ ten 

verschlossen sind, in den dort befindli ehen nrei~~\~~~~:~~ .. ein­
zuwerfen oder, \vcnn dies nicht möglich ist, an d;er..:':ii~~iangs-

- . \. .'~, ',~:Ii l, ..... \.', .:" 

tür zu befestigen. \vird dieser Aufforderung nicht .,~~~·s,:~l;'o.chen, 
. .' j:.,,;;<,: , . 

.' ,.~ 

., '. ,,.' '-,li •..... , .. ,. 
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so ist das zuzustellende Schriftstück nach § 23 Abs. 4 
bis 6 AVG 1950 zu hinterlegen und diese Hinterlegung gleich­
falls durch eine schriftliche Anzeige bekannt zumachen. Eine 
im wesentlichen gleichlautende Regelung findet sich im 
§ 106 Abs.. 2 ZPO für die Zustellung von Klagen. 

Diese gesetzlichen Regelungen berücksichtigen nicht, 
daß auf Grund der mittlerweile ergangenen Bestimmungen der 
§§ Ga und 6b des Postgesetzes, BGBI. Nr. 110/1957 (Fassung 
BGBI. Nr. 338/1971), bzw. §§ 171 und 172 der Postordnung, 
BGBl. Nr. 110/1957, vielfach Hausbrieffachanlagen .errichtet 
wurden, die im wesentlichen die Funktion der Briefkästen 
übernommen haben. 

Im Beschwerdefall hatte der Zusteller, da die \{ohnung 
verschlossen war und sich dort nur ein Briefschlitz und 
kein Briefkasten befunden hatte, die schriftliche Anzeige 
nicht in der I1ausbrieffachanlage zurückgelassen, sondern 
an der \yohnungstür befestigt, von wo sie nach Angabe des 
Adressaten in Verlust geraten ist. 

Der Vcnialtungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis 
vom 27. Oktober 1976, Zl. 1242/76-6, die Auffassung ver­
treten, daß im Hinblick auf den oben \dedergegebenen klaren 
\vortlaut des § 24 Abs. 2 AVG 1950 die schriftliche Anzeige 
des Zustellers auch dann nicht in der Hausbrieffachanlage 
zurückzulassen ist, wenn die \{ohnung oder das Geschäfts- , 
Gewerbe- oder Kanzlei lokal verschlossen ist und si-ch dort 
kein Breifkasten befindet, sondern daß in diesem Fal le di e 
Anzeige an der \1ohnungstür befestigt werden muß. Den glei­
chen Standpunkt hat auch der Oberste Gerichtshof bei der 
Auslegung des § 106 Ahs. 2 ZPO eingenommen (vgl . z. B. OGH 
vom 2. Juli 1969, 7 Ob 115/69, Ev.Bl. 1970, Nr. 46 ). 

Diese sich aus dem Gesetz ergebende Vorgangsweise des 
Postzustellers führt aber vielfach dazu, daß eine solche 
schriftliche Anzeige, die an der Eingangstür befestigt ist, 
beschädigt oder abgerissen wird, was jedoch gemäß § 23 
Abs. 6 AVG 1950 auf die Gültigkeit der Zustellung keinen 
Einfluß hat: aber auch das Eim."erfen solcher Anzeigen in 
den bei der \1ohnung befindlichen Briefkasten läßt diese 
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Anzeigen leicht in Verlust gerntee, weil im Falle des Vor­
hnndenReins einer IIausbricffachanlage erfah;rungsgemäß in 
diesen ßriefkasten in der Regel nur Reklame- und Flugzettel 
eingeworfen werden, die vielfach ohne nähere Prüfung - zu­
Rammen mit einer allfälligen Anzeige des Postzustellers -
ungelesen vernichtet werden, weil der Empfänger Postsen­
dungen nur in der Hausbrieffachanlage erwartet. 

Um eine verläßliche Verständigung des Empfängers - daß 
er zur Annahme eines zu eigenen IIanden zuzustellenden Schrift­
stückes zu einer bestimmten Zeit am.,resend sein möge bz\v. daß 
eine Hinterlegung erfolgt sei - zu erreichen, \väre es daher 
zielführend, die derzeitige gesetzliche Regelung entsprechend 
abzuändern. 

3) Niederösterreichisches Grundverkehrsgesetz 1973 

Anläßlich der Bes~hwerde einer Ausländerin, die sich ge­
gen die verwaltungsbehördliche Versagung der grundverkehrsbc­
hördlichen Zustimmung zu einem Kaufvertrag ge\vendet hatte, 
mußte der VeI"\valtungsgerichtshof prüfen, ob der Besch\vcrde-

. . 
führerin zu Recht die beantragte Zustimmung gemäß § 1 Abs. 4 
und § 8 Alls. 3 des Niederösterreichischen Grundverkehrsgeset­
zes 1973, LGBl. Nr. 6800-0 (in der Folge als GVKG. abgekürzt), 
von der Ausländergrundverkchrskommission beim Amt der Niedcr­
österreichischen Landesregierung bz\v. von der Niederösterrei­
chischen Landesregierung als Berufungsbehörde versagt worden 
ist. Mit Erkenntnis vom 19. März 1976, Zl. 1182/75, hat der 
Venval tungsgcrj.chtshof den angefochtenen Berufungsbescheid 
der Niederösterreichischen Landesregierung 'vegen Rechtswid­
rigkeit des Inhaltes aufgehoben. 

Gemäß § 1 Abs. 4 GVKG bedarf jeder Liegenschaftsenverb 
unter Lebenden unbcschadet der Vorschriften der Abs. 1 bis 3 
zu seiner Gültigkeit der Zustimmung der Ausländergrundver­
kehrskommission , "/enn er ••• a) durch natürliche Personen, 
\ ... clche die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, 
••• erfolgt. 

Nach welchen Gesichtspunkten die Auslä ndergrundverl(ehrs­
kommission die grundverkehrsbehördliche Zustimmung zu ertei­
len hat, bestimmt § 8 Abs. 3 GVKG. 
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Der er~te Satz des § 8 Ab~. 3 GVKG hat folßenden "Jortlaut: 

"vren.n der Rechtsenlerbp.r dem im § 1 Abs. 4 angefUhrten 
Personenkreis angehört, ist die Zustimmung unbeschadet der Be­
stimmungen der Abs. 1 und 2 2U erteilen, sofern der Rechts­
erwerb öffentlichen Interessen des Landes und der Gemeinden 
am staatspolitischen, voll{swirtsche.ftlichen, sozialpol itischen 
oder kulturellen Geschehen nicht vtiderspricht." 

Unmittelbar daran ohne Absatz schließt der z\'lei te Satz des 

§ 8 Abs. 3 GVKG an, der wie folgt lautet: 

"Ein öffentliches Interesse ist anzunehmen, ,.,renn 
a) die Liegensch~ft für die Errichtung einer Betriebsstätte 

eines "Tirtschaftlichen Unternehmens, für gemeinnützige 
Zwecke oder der Gesundheitsvorsorge für die Allgemeinheit 
dienen soll, 

b) die Liegensche.ft für \'Tohn- unQ Siedlungsz\"eckc zur Befrie-
digung eines de.uernden \'.'ohnraumbedarfes dienen soll, . 

c) durch den Rechtser'l'lerb elne Förderung der "rirtschaftli­
chen, sozialen und l{ul turellen Interessen des Landes oder 
einer niederösterre5.chischen Gemeinde zu erwarten ist und 
dies durch eine begründete Bescheinigung der betreffenden 
Gebietslcörpersch8.ft glaubhaft gemacht "\t/ird oder 

d) der Er1,.,erber seit mindestens 10 .Jahren ununterbrochen 
seinen orr..entlichen \'lohnsi tz im Gebiet der Republik 
Österreich hat." 

Bei der Auslegung des § 8 Abs. :> GVKG sah sich der Vervral tungs­

gerichtshof vor folgc~des Proble~ gestellt. 

;'lährend der erste Satz des § 8 Abs. 3 GVKG die Voraus­

setzungen umf1chreibt, denen zufole;e die Zustimmung zu er­

teilen ist, r.ofern der R(~chtsen,~rb bestimmten im Gesetz 

umschriebenen Ö f f e n t 1 ich e n I n t e I' e s sen 

n :i. c h t "1 i der s l' r. ich t , enthtil t ner folgende 

Tefl der zitierten ..::;esetzlichen Bestimmung eine offenbar bei­

spielsweise Aufz8hlunr: von Fällen, in denen das ö f f e n t -

1 ich eIn t e I' e s ~ e für den G I' und e r -

wer b spricht. Die belanete Behörde ist im voreenannten 
Verfuhren der Ansicht ge"reser-, es s p.i zu prUfen ge,·.resen, ob 

und invtieweit öffentliche Interessen für die Zustimmung 

spre-chen \'firdcn. /Ll1dersei ts könnte aber die Neinunß; vertre­

ten ",erden, im Sinne des er::;ten .S2.tzes des § 8 Abs. 3 GVKG 

dürfe die Zustimmun~ zum Au sJ)in0 e:re;runder':lerb ~ur dann ven·rei­

c3ert ,.'rE'rden, wenn bestimmte öffentliche Interessen gegen die 

Zustimmun~ sprächen. 
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Der Bericht der Niederösterreichischen Landesregierung 
zum Entwurf eines NÖ Grundverl{ehrsgesetzes 1973, GZl. VI/4-
GV-1/23-1973, ven1eist darauf, daß § 8 Abs. 3 GVKG im we­
sentlichen aus dem Tiroler Grundverkehrsgesetz übernommen 
,.,orden sei. Die Vorschrift enthalte die Aufzählung jener 
Tatbestände, bei deren Vorliegen einem Rechtserwerb durch 
Ausländer nicht zugesti~~t werden dürfe. 

Der Bericht des gemeinsamen Landwirtschaftsausschusses 
und Verfassungsausschusses im Niederösterreichischen Landtag 
(zu LT-455-1973) bemerkt zu § 8 Abs. 3 GVKG, es .sei ver­
sucht worden, bestimmte Bedenken des Ausschusses zur Re~ 
gierungsvorlage dadurch zu beseitigen, daß das öffentliche 
Interesse präziser umschrieben \-Ierde. Es müsse sich um ein 
öffentliches Interesse des Landes oder einer Gemeinde handeln, 
das sich am staatspoli tischen, voll{s\'lirtschaftli~hen, sozial­
politischen oder kultureJlen Geschehen orientiere. So ge­
sehen erscheine das öffentliche Interesse meßbar. Durch die 
Aufzählung bestimmter Fälle, in welchen ein öffentliches 
Interesse anzunehmen sei, werde die Vollziehung des Ge­
setzes erleichtert. 

So sehr das Bemühen um eine hinlängliche Determinie­
rung unbestimmter Rechtsbegriffe aus dem Blickwinkel des 
Legalitätsprinzips zu begrüßen ist, kann der letztgenann­
ten Ansicht nicht uneingeschränkt beigepflichtet werden. 
Der Hinvleis auf das Tiroler Grundverkehrsgesetzin der 
seinerzeitigen niederösterreichischen Regierungsvorlage . 
ist jedenfalls durch die im zuständigen Landtagsausschuß 
beschlossene Fassung insofern überholt, als § 4 Abs. 2 des 
Tiroler Grundverkehrsgesetzes 1970, LGBI. Nr. 4/1971, einen 
anderen Aufbau als § 8 Abs. 3 des NÖ Grundverkehrsgesetzes 
1973 hat. Während das NÖ Grundverkehrsgesetz 1973 Fälle 
des Vorliegens des öffentlichen Interesses aufzählt, fUhrt 
das Tiroler Grundverkehrsgese tz beispielsweise Fälle von 
Widersprüchen zu derartigen Interessen an. 

Der Verwal tunesgerichtshof hat in seinem Erlcerrtnis 
vom 19. März 1976, Zl. 1182/75, die Ansicht vertreten, daß 
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[\lIch dmm, \·:enn die i11 elen lit . a bj.s <.l de s ~: 8 j; b s . 3 GV ICG 

angeführten ()ffentlichen Interess e n n .i. cht vorUie;c n - bei Vor­

liegen auch nur eines solchen Intere sr e s s ei die Zu s timmung 

im Io'nlle des Fehlens eines l./i dcrsllru che s zu s onst i gen öffent­

] lehen Interessen zu erteil en -, (H e ge s etzliche n e ge lung im 

§ 8 1\bs. 3 GVI(G der Dehörde die Prüfu ng der Frage auferlege, 

, ... elchen öffentlichen Interessen nach § 8 Abs. 3 erster Satz. 

GVKG der Hechtsen'lerb \'l i cl e r s 11 l' e ehe. Nur dann, 

wenn die Behörde zur richtigen ~nnnhme komme, daß ein de rar­

t iger \~iderspruch vorli ege, dürfe die Zustimmung zum Rechts­

erwerb versagt werden. 

Diese VOr:1 Vel'\Valtungsgeri ch t shof umschriebene in erst e r 

Linie am GesetzesHortlaut und hilf s\'leise an den Gesetzesma­

tcrü\lien orientierte t.u s lec;u n g de s § 8 Abs . 0 GVKG ändert 

a ber nichts daran, daß der zweit e Satz der zitiert e n gesetz­

l.ichen ßestimr.1Ung, betreff end di e ;\ufzählung von Füllen des 

Vorliegens öffentlicher I n t e ressen , mit de~l ersten Satz die­

ser Bestimmung, der nuf das Vo r h andensein solcher öffentli­

cher Intercssen abstellt , die ge Gen die Erteilung der grund­

verl-=ehrsbehördlichen Zustimmung s prechen, nicht i n e ntspre­

chendem Elnldang st eht. 

AnUißlich einer allfälligen neuerlichen Novel l ierung des 

Ne Gru ndverkehr sgesetzes 1073 - die erste Novelle vom 

-10. Juni 1976, LGDl. NI'. 6800-1, hut § 8 Abs. 3 GVKG ni cht 

betrof fe n - würe zu üb e rlegen, ob der aufge zeigt e Hangel 

ni ch t bes e i tigt werden s ollte. 

4 ) Par tei stellung ir.1 V e n 'Ja I t u ngsv e r f ahren nach 

den ß auordnunf) e n 

Auch im ßerichtsjahr hutte der Ven-mltunr;sgerichtshof im­

mer wied e r fi be r Flille zu ent s cheiden , in den e n es als Übelstand 

emI) fund en \\'ur de_, daß L~ndesgesctzr;eber di e Frage , welche Normen 

der ßnuordnungen dle ~~achbarn zu Einwendungen berechtigen, 

nicht oder ni ch t vol l stilndig regel n , s ondern die Lö s ung dieser 

eleQcn t arcn Frage der n echt sprechung ganz oder wei t h i n überlas­

sen. Di ese hat im lmschluß an ein e n llt;emeine Formel der ßau­

ordnung für \/ien (~ 1~tl Abs. 3 ) darauf abgestellt, ob die be ­

treffenden Vors chriften "nicht Ilur (lem öffentli chen Interesse, 
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::;ondern ~li.ch (1en Intere ssen · der BeteJJ.i:;ten dienen ll • Die An­

\·!endunc; . dj. et~c:r Formel ist f.lllerdinc;~ außerordentlich schwie­

riG. Bisher i'rurden im Zv!cifel 2.ls nur dem öffentlichen Inter­

cr~se dienend I u. a . Vorschriften übpr nas subjektive Baurecht 

und über die feuerpolizeilichen Bel<ln:;e, tiber die Sicherheit 

des Verl'i:.chrs, tiber die schönheitlichen HUcksichten, . Uber die 

statischen Belnnec anßesehen . Ein Gesetzgeber, der eine Rege­

lung dieses Problems Z\'1ar nicht abschließend, aber irnmerhin 

doch vorc;enommen hat , nL'.mlich der niederösterreichis che , hat 

ausdrUcklieh als subjektive öffentlicht:? Rechte begrUndend im 

§ 118 Abs. 9 (Z. 1) den Feuerschutz tmd den Schutz vor anderen 

Gcfnhren, dir. sich 2.uf nie Anrainer.:rundstücke ausdehnen kön­

nen (Z. 2) die sanit~TPn Rücksichten wegen ihres Einflusses 

auf die Umeebune; ( Z. 3) und die Beb.1uunc;sweise, nie Bebauungs­

höhe und die Ab~t~nde der Fluchtlinien. zur Erzielung einer aus­

reichenden Belichtu~c; (z. I. ~ ) bezeichnet. Diese ganze Regelung 

i st oher nur "insbesondere " getroffen . Der Ver\tl8.1tunc;seerichts­

hof hat z\'10.r :Ln einem Kärntner Fall, und zwar in dem Erlcennt­

nls VOr.1 16 . Oktober 1973, Slg . Nr .• 8481/A, zum Ausdruck ge­

hracht, daß ein Schweißen des Ge set~gebers zur materiell-recht­

lichen Position der .I\nrainer bei Einräumung eineT verfahrens­

rcchtl1chen Po~:ü tion nur GO verstanden ",erden kann, daß es 

bei der bisherißen durch die Rechtsprechung vorgenommenen 
. . 

Ab[renzung verbleiben soll. Es wird .Sa che de r Rechtsprechung 

sein zu untersuchen, oh ' aneesichts der ander s lautenden Rege­

lungen ner neuen Gesetze die bisherige Abgrenzunß der sub­

jcktiv-(5ffentliche~ NCl.chba rrechte noch zutrifft. Ähnliche Be­

denken treffen Ubrigens nuch für das ' ~'~e8erecht zu. Das Problem 

ist aber ein allGemeines im VerhEil tnis z\·,ischen Ge~etzgebung 

und Rechtsprechung: Er gehen neue Reg~lungen nuf einer.l Feld, 

das bisher von der Rechtsprechung bestellt \'!erden mußte, 

ohne daß sie durch das Ge setz präzise angeleitet war, so ist 

es vlÜnschenswcrt, daß der Gesetzgeber hinreichend bestimmte, 

sachlich Gcrechtfertiete Regelungen trifft und damit im Sinne 

des Einklanger:; von Demokratie und Rechtsstaat entsprechend dem 

\'lillen der VoUcsvert!"ctunß mehr Rechtssicherheit verwirkliche. 
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5) ße~riindunG forstrechtlicher Bescheide 

Im Berichtsjahr ist beim Ver\":altungsgerichtshof eine Reihe 

von Desch\Verden des Dundesr.lini sters für Land-- und Forstwirt­
schnft eingelnufen, in denen dieser die Gesetzwidri~keit von 

Bescheiden verschiedener Dezirlcshnuptmanns chaftcn geltend 
machte, mit denen eine Rodung ge~5ß Q 17 Abs . 2 in Verbindung 

mit 5 19 l\bs. J lit. b des Forstgesetzes 1975, I3GDl. Nr . 440, 
be\Villigt wurde. 

Gemtiß B 170 Abs. 8 zweiter Satz des Forstgesetzes 1975 

kann der Bundesminister fUr Lax:d- und Forstwirtschaft gegen 
Descheide, mit denen ger.1üß E 19 Abs. 1 1it. b Rodungen oder 
gemüß § 82 Abs. 3 1.usnnhmen vom Großl{:ahlhieb bm-;i lligt \'/Urden, 
Beschwerde an den Verh'altungsgerichtshof (Art. 131 Abs. 2 B-VG) 
erheben. Nach dem ersten Satz des § 170 Abs. 8 des Forstgeset­

zes 1975 haben Behörden solche Bescheide binnen zwei Wochen 
nach deren Hechtslcraft unter Anschluß der Entscheidungsunter­
lagen dem DuIidesmi;1ister vorzulegen. 

Nach § 58 Abs. 2 J\VG 1950 sind erstinstanzliche Bescheide 

nur 7.U begründen, \'lenn dem Standpunlcte der Partei nicht vollin­
haltlich Hechnung getragen oder über Einwendungen oder Anträge 

von ßeteiligten abgesplochen wird. 
Erlangt. nunmehr ein erstinstanzlicher Bescheid, mit dem 

eine Hodul1[; oder eine Ausnahme vom Großknhlhiebvcrbot bewil­
ligt \'lUrde, Einwendungen oder Anträge von Beteiligten aber 
nicht vorGebracht \':urden, Rechtsl-;::raft, so kann der Verwaltungs'­

gerichtshof auf Grund der vom Dunde~rninister für Land- und 
I"orstwl rtschnft dagegen eingebrachten Besch\Vcrae nicht zur Auf­

hebung des ßescheides "legen Rechts,-:idrigl~ei t inf'Jlgc Verlet­
zung von Verfahrensvorschriften nur Grund eines wesentlichen 
r.!angels der Begründung des Bcscheides gelungen, weil die crst­
instanzliehe Behörde in solchen Fli11en dem Bescheid keine ße­
grLindung beizugeben hnt. Freilich !-:arm der Ven'laltungsbericht~;­

hof aus anderen Gründen (Ergtinzur:r;sbedürftigkeit des Sachver­
hnltes) zu einer hufhebung kommen (vgl. das Erkenntnis des Ver­
waltungsgerichtshofes von 20. Jtinner 1977, ' Zl. 1389/7G; der 
die~;em Erkenntni s zugrunde li cgen~e Dcschh'erdcfal..l \'lUrae schon 
im Derichtsjahr i~ zustUndigen Senat beraten). 
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Der Verwnltl.lnr;sgerichtshof stellt dem Gesetzgeber zur 
Ervrägung , das Forstgesetz 1975 durch eine Bestimmung zu ergän­
zen, doß Bescheide gemäß § 19 Abs. 1 lit . bund § 82 Abs. 3 
des Fors tgesetzes 1975 ,jedenfalls zu begründen s i nd . Eine solche 
Bestimmung ~irde dem zuständigen Bundesminister die Beschwerde­
erhebung , dem Verwaltungsgerichtshof die Ausübung seiner Kon..,. 
trollbefugnis, erleichtern. 

6) Parteistell unv, nach dem Dienstrechtsverfahrensgesetz, Er­
~ssen und Besch\'ler(t~lebi timation v~r dem Ven'l8.1 tungs­
gerichtshof 

In seinem Erkenntnis vom 5. März 1976, Zl. 811/74, hat 
sich der Verwaltungsgerichtshof mit der Beschwerde der t'Ti twe 
eines Volksschuldirektors i. R. befaßt, deren Ansuchen um 
einen außerordentlichen Versorgungsgenuß gemäß § 49 des Landes­
lehrerdienstrechtsgesetzes von der Vliener Landesregierung ab­
gelehnt v/orden VTar. 

Gemäß § 49 Abs . 1 lit. c LDG leönnen u. a. Hinterbliebenen 
nußerordentliche VersorEungsgenüsse und Zuwendungen gewährt 
werden; solche Versorgungsgenüsse .u.nd Zuwendungen dürfen ge­
mäß § 49 Abs. 3 let:?" cit. nur insoweit gewährt werden, als 
dies zur Beseitieung von Härten angemessen ist. Gemäß § 49 
Abs. 2 InG besteht darauf kein Rechtsanspruch. 

Der Ver\'laltungsGerichtshof hat ~n dem Erkenntnis vom 
5. flärz 1976 folgende Hecht.:>n.uffa.ssung vertreten: 

§ l~9 LDG ist eine Regelung auf dem Gebiet des Dienst­
rechtes (also nicht e-s'tTa eine Regelung auf dem Gebiet des 
P.rmenwesens eder eine in Aus führung de s Art. 65 B-VG erlas­
sene BestimmunG, die der Bundespräsident zu vollziehen hätte). 

Dle Anwendung der Bestimmungen des Dienstrechtsverfahrens­
gesetzes ist nicht davon abhängiß , daß der Beamte oder die 
sonst von den einschl~gigen Vorschriften betroffene Person 
cinen Rechtsanspruch h8.t. 

Da durch die Gewö.hrunß eines ao Versorgung~eenusses 
gemäß § 49 Ab~. 1 lit. c LnG ein öffentlich-rechtliches Ver­
sorgun~svcrh:i.ltnis (im Sinne des § 1 Abs . 1 DVG) bCGründet 
\·,ird , ist dc:lr'Über ein Bescheid zu erlaßsen . 
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Der Hinterbliebene im Sinne des § 49 Abs. 1 1it. c LDG hat 
a) eemHß § 3 DVG, da Gegenstand der Entscheidune gemäß § 49 IDG 

die BcerUndung eines öffentlich-rechtlichen Versorgungsver­
hiiltnisses (im Sinne des § 1 J\bs. 1 DVG) ist, ParteisteIlung 
im Verwaltungsverfahren und 

b) Besch\>lCrdelegi timation vor dem Verwaltungsgerichtshof, \'Jei1 
die Rechtsverletzungsmöglichkeit auch dann gegeben ist, wenn 
die Behörde darüber entschieden hat, ob der Partei auf Grund 
einer Ermessensnorm ein Recht eingeräumt wird (vg1. da~u den 
Beschluß des VwGH vom 9. Mai 1949, Zl. 74/49, Slg.Nr .SOS/A, 
und den Beschluß .vom .2.Ju1i 1969, Zl.192/66, Slg.Nre 7618/A). 

§ 49 Abs. 1 1it. c LDG setzt voraus, daß der Antragsteller 
Hinterbliebener im Sinne des § 45 leg. cit. in Verbindung mit 
dem Pensionsgesetz 1965 ist und daß er keinen Anspruch auf Ver­
sorgungsgenuß nach dem LDG hat. Voraussetzung für die Ge\.,räh­
rung einer ao Zulage ist ferner, daß dadurch die "Beseitigung 
von Härten" erreicht wird. Durch § 49 Abs. 2 ("kein Rechtsan­
spruch", d.h. kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Entschei­
dung) und Abs. 3 (11 ••• dürfen nur") ist zum Ausdruck gebracht, 
daß der Behörde bei ihrer Entscheidung Ermessen eingeräumt ist. 
Die Höhe des ao Versoreungsgenusses muß "angemessen" sein. 

Härten, die im Zusammenhang mit der Ablehnung eines Anspru­
ches auf Versorgungsgenuß entstehen, sind insbesondere dann 
gegeben, wenn einerseits die Voraussetzungen für den Versor­
gungsanspruch zu einem ",esentlichen Teil erfUIl t sind und 
anderseits die von den pensionsrechtlichen Bestimmungen als 
typisch vorausgesetzte "Versorgun[':sbedUrftigkeit" des Hinter­
bliebenen bejaht 't,ird . Die Höhe des Einh:ommens des Hinterblie­
benen ist mit der Höhe der den Hinterbliebenen nach Landes­
lehrern zustehenden VersorgungsgenUssen zu vergleichen . 
'1) § 6 Z. 10 des UmsPltzsteuerr;esetzes 1972 

Gemäß § 6 Z. 10 UstG 1972 sind die Umsijtze der Blinden 
steuerfrei , "Tenn sie nicht mehr 31s drei sehende Arb~i tnehmer 
benchäftißen. Dier,e Befreiung zählt zu den sOß . "unechten 
Steuerbefreiungen", die dadurch cekennzeichnet sind, daß sie 
mit dem Verlust des Rechtes auf Vorsteuerabzug verbunden 
sind (§ 12 Abs. 3 Z. 1 UStG 1972). 

Im Beschwerdefnll 7.1. 67/75 lieferte de!" Besch\'lerdefUh!"er J 

ein blinder T8.bal{trafil~Rnt , Tab.:lk\·:aren auch Gn Gaststättenbe-
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triebe und brachte in den fHr diese Lieferungen ausgestellten 
KleinbetrngRrechnungen <1i c auf cli c Heclmungsbetl'üge entfallen-
de Umsatzsteu er durch tngobe des Steuersatzes zu~ Ausweis. Da­
durch wurde den Abnehmern die Geltendmachung der entsprechen-
den Steuerbetrüge als Vorsteuern ermöglicht. Da der Bescl1\v"erde­
führer ab~r :i.r.~ Hinblick auf die Befreiung seiner Um siit ze nicht 
berechtigt 'vor, in seinen Rechnungen die Umsatzsteuer gesondert 
ausZUlvcj sen, lmm die Bcstir.lr.1Ung des G 11 Abs. 12 UStG 1972 zur 
Anwendung, die im wesentlichen besagt, daß ein Unternehmer den 
in einer Hechnur.g für eine Lieferung oder sonstige Leistung zu 
Unrecht ausgC\"ll.esenen Stc1lerbetrag auf Grund der TIechnung schul­
det, wenn er diese nicht gegenüber dem Abnehmer der Lieferung 
oder dem Empflin~cr der sonstigen I~istung entsprechend berichtigt • 

. Die Dcschwerdc, die sich gegen di.e Anwendung dieser Geset­
zesbestimmung richtete, mußte vom Verwaltungsgerichtshof mit 
Erkenntnis vom 18. l,lebruar 1976 als unbegründet abgewiesen ""er­
den. Dem Einwand des Bes c~.,erdefüh~ers, daß es faktisch zu einer 
z\'1eimntigen, s eine IInndelsspnnne fast aufzehrenden UGlsatzbesteu e­
rung !:omme, hielt de r Gerichtshof entgegen, daß dies ausschließ­
lich die Folge der gesetzwidrigen Vor~angsweise bei der Rech­
nungsausstellung sei und duß der Desch\verdefiihrer imoer noch die 
}jöglichl<ei t hube, die aus~estell ten l~echnungen gegenüber den Ab­
nehmern entsprechend zu berichtigen. 

Der Ver",oltungsGerichtshöf mußte .allerdings n~ch einräumen, 
duß sich eine Steuerbefreiung , die mit <lem l\usschluß vom Vor­
steuerubzug verbunden ist , höchst nachteilig aumvirken kann, wenn 
der steuerbefreite Unternehmer on einen zum VOl'steuerabzug berech­
tigten Unternehocr Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringt. 
Der befrcite Unternehmer kann weder die von seinem I~eferer in 
der Rechnung an ihn gesondert ausgewiesene Steuer als Vorsteuer 
bel teml machen noch ist er rechtlich in der Lage, seinem l\bnehmer 
eine Steuer zu verrechnen, sodaß bei letzterem die bekannte Nach­
hohvi r kung der Nehnvertsteuer eintritt. 

Wlire im gegcnstlindlichen Beschwcrdcfull der bcschwerdeflih­
rende Tnlw.ktrnfil(unt bei der Rechnunr;s nusstellur.g gesetzmäßig 
vorgegnngen, so hütte er sich Z\'lUr die Des teuerung ' nach ß 11 

Abs . 13 UStG 1973 erspart. Di e GastGtüttenbetriebe, die die 
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'J.'nhnI(\'Iarell von j hl;l er'.\'orbcn haben, hätten jedoch von der Steuer 

f\ir elen ' .. Je ·j Lervor'lwu f Leille Vorsteller in Allzu:-; br1 ngen l,önnen , 

es \·/iire lwi .ihneIl (]je el~\Viihllle N:\clll1olwirlcullg e .inr;etreten. InR­

gesar:li Iliitte ::dch wich ill diesem I,'nll ei llt' Stcllcrku!lJUJierunr; 01"-· 

geben, \'lci 1 neben der Ut;lf'ut:t.steucl', cl i e j n u nc;cnli IHlerter Höhe 

flir die Llefcrun{;en nn die Let2tverbrnuchcr D.l lbe fallen wäre, 

auch die UmsotzsteuerbelastuDß aufrecht bleibt, di e bi s zum 

Enverb der TD.bnlc,,-,nren durch den Tnbaldrafilcanten onfti 1 t und 

die dieser als (unecht) befreiter Unternehmer nicht im Wege des 

Vorsteuerobzuges ausgleichen darf. 1:ine solche Steuerku:nulicrung 

' .. , j derspri cllt aber dem i-!ehruertsteuersysten, o i t dem in Ablcehr 

VOr.l frühere n Systerl der kumul tatj ver. Urlsatzsteuer erreicht wer­

den soll, dan Verbr<:-.uchsgüter ohne m.icl~sicht darauf, auf \\'el­

cl1el:1 ':/ ob sie zum Verbraucher Ge1anr;en, bei blei clleD Steuersatz 

um} ~leichem Preis [;leich belnstet fdnd. 

Zu der oben nu fge~~eic;ten Steuerlmmulierur~~ leül:1e es dagegen 

nicht, \'Jen~ die Gaststüttenbetriebe die Tabaklv'aren von einem 

Trnfikont en erworben hEtten, der 1:eine Umsatzsteuerbefreiung ge­

nießt. l'~s unterlUgen 7.\'"nr alle Lieferungen in der Eette der ße­

steuerun~, (1och ,·:ürd.e durch den in jed.er Umsatzstufe zustehen­

den Vorsteuerabzur; ein I~umulierun{;seffelct vermieden. Es ist na­

~]rljegend, daß Gaststlittenbctriebe unter diesen Umständen be­

strebt sein werden, ihren Bedarf bei nicht befreiten Tabaktrafi­

l<.unten zu decl~en. Sie f.lüßten andernfalls die U::1sotzsteuer nicht 

nur (ller Saldo) von ihrer JIllnc.1elG8~)(1!1ne, s ondern vom Endverkaufs­

})rei1:: entrichten, i'/QS umso [~cI':.·;1crer ins' Gewicht fällt, als ihre 

IIa!1del sspnnne einer r;esetzlichen ßeGrenzung durch § 37 t.bs. · 2 

des Tabnl~onopolgesctzes 19GB, in der FnssunG des Bundesgeset ­

zes DGnJ.. t!r. 261/ 197~, unterlieGt. 8 s l~or.1l:1t sohin aus U1:1Satz­

steuerlichen Gründel! zu einer Verlagerung des Verkehrs mit To­

bnk\':aren, \·:os \\'1 euerum dem Grundsatz der ':1 ett bC\~·erbsneutrali tät 

der Umsatzsteuer \·lidern::.)richt. Inf:;besondere für I31indemverkstät­

ten bedeutet die c1nrbeler;te :l irlamgs i':eise der unechten Steuer­

befreiung eine erhebliche Erscll\'lernis beim Absatz ihrer Erzeug­

nis se an andere Unternehnen. 

tlbhilfe knm~ hier nur der Ge s etz r;eber s chaffen. In diesem 

Zusammenhang; wird bemerkt, uaß sich nach § 9 des deutschen Um­

satzsteuergesetze s 19G7 bestinmte von der Umsatzsteuer unecht 

befreite Unternehr.1er, dllruntcr ßlinde, dafür entscheiden können, 

.. 
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dDß ihre Ifrndit%o Dn Unternchm0r c1~r Bcr.teuerune unter­
worfen werden. Dadurch werden die Nnchteile, die sich aus 
einer unechten StouE'rbefretung im Unternehmerzvdschenver­
kehr ergeben, vermieden. 

vI i e n , am 18. April 1977 
Der Präsident: 

Dr. L 0 e ben s t ein 

Der Schriftführer: . 
Dr. Peter A n ton i 0 1 1 i 

Für die RiChti~it 
der AUSferti~~.:~V 
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AufschlUssclunp; und Brr;änzunc; 
zu Abschnitt b) des Geschßftsau~'.'lCises (BeilPtge A) 

I. Zurückweisungen 
(§ 3l~ Abs. 1 VwGG) 
FrlstversUumung 
Unzuständlc;keit 
entschiedene Sache 
manGelnde Parteisteillung 
Nichterschöpfune des 
I:H;tanzenzuee s 

11. Einstellung des Verfahrens ve8en 
Vers3.umune der l,'Tiedervorlagefrist 
(§ 34 Abs. 2 VwGG) 

Klaelosstellung 
(§§ 33 und 36 Abs. 2 V"iGG) 

ZurUckziehung 

111. aUf,chiebende Wirkung 
. (§ 30 Abs. 2 VwGG) 

Stattgebung 
NichtstattGebung 

IV. Erl(enntnisse ohne mUndliehe Verh[lndl ung 

Ab\·reistlne (§ 35 Abo. 1 und 
§ 42 Ahs. 1 VwGG) 

Aufhebung ~'leGen Hech1:sv/ülrißkei t 
de~ Inhaltes 

34 
76 
'14 

62 

53 

144 

153 
83 

154 
348 

581 

(§ l~2 Abs. 2 li t. [I, V\',GG ) 255 
inf018e lJnzuGttindizkcit 
(§ 42 Abs. ? li t. b V\',rGG) 53 
i11fo1[';e Verletzung VOYl Verfahrens-
vorschriften (§ l}? Abs. 2 lit . c ",·,GG) 204 

V. F.r!-:enntnisse r.ii t '!1ilndlicher Ver handlung 
Ab\'Je isung (§ 42 Abs. 1 V~ .. ;GG) 111 
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Aufhebung ','legen n.e~ht!:,·.rj. drigl':('i t 
de s Inhaltec (§ 42 Ah3. 2 lit . o '!\-IGG) 

infolG~ Unzusttlndi~lcei t 
( § h~ Abn. 2 1it . b) 

40 

i nfolr;c Verletzune; von Verf(lhrcn~V0rschriftcn 
( § l :2 Abs. 2 lit. c V\'/GG) 16 

VI. .SUumni sbesch\'re r den 

Erkenntnls se ohne mUndliehe VerhC1!1.cllung 
.( § 4 2. Abs. L~ '!\-:GG) 

Er kenntniese Mit miindlichcr Vcrh2.ndlung 
( § l~2 Abc . l~ VvrGG) 

VII. Be12n~te Behörden 

B'.uldcshehörden 

Landesbehe.) r n cn 

1.767 

871 

VIII . Zuornnune der Re~ch\1E'rden ::1ach dem \ifohnsi tz 
der Be cch\·rcrdc:fi5h:.'€'r ' 

58 

1 

phys . P . j ur.P. Per~Dn~n- § 292 BAO Art.131(1)2 B- VG 
gescllsch • . 
u. const. 

Be1d 33 5 
Kii r nt en 115 29 l~ 

NÖ 219 22 l~ 

OÖ 211 l~O 6 
Sbe 76 16 2 
Stmk ' 19'1 18 lL 2 

Tirol 1h6 11 5 
Vbg 30 6 8 

Uien 1401 83 18 13 6 

I X. Mitbeteili~te Parteien: 311 

x. Ant ruG 8u f Normcn1~ontrolle 

Bundccvorochrif t 6 
LcmdE:.' c'IOr ~ chrift 8 

--
t III-100 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 37 von 40

www.parlament.gv.at



- 3 -

XI. Wicderei~setzune: 
BtDttgebunß 8 
Nichtstottccbunc 18 

XII. '\'ficderoufnahme: 
Stattccbnng 

NichtstBttgcbung 11 

XIII. Verfnhren~hilfe: 
bewilligt 55 
nicht bewilligt 50 

XIV. Erkenntnisse zu~nsten der belQn,Gten Behörde: zugunsten 
des Be2chwerdeführE?!'s: 60 % : ,'+0 % 

(BeschlUsfic: ob::;~eeende PHrtel: Beschwerdeführer: L.;-O % 
" ": hel. Behörde: 60 % 
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